
Samtgemeinde Fürstenau  Fürstenau, den 22.10.2021 

 

 
Beschlussvorlage Fürstenau 

FB 1/031/2021 

 
 
Datum Gremium Zuständigkeit 

04.11.2021 Samtgemeinderat Entscheidung 
 
 
 
 
Wahl der Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters 

 
Nach § 81 Abs. 2 NKomVG wählt der Rat in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten bis 
zu drei ehrenamtliche Stellvertreterinnen oder Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters, 
die ihn vertreten bei der repräsentativen Vertretung der Samtgemeinde, bei der Einberufung 
des Rates und des Samtgemeindeausschusses einschließlich der Aufstellung der Tagesord-
nung, der Leitung der Sitzungen des Samtgemeindeausschusses und der Verpflichtung der 
Ratsfrauen und Ratsherren sowie ihrer Pflichtenbelehrung. 
 
Der Rat bestimmt die Reihenfolge der Stellvertretung, wenn sie bestehen soll. Andernfalls er-
folgt die Vertretung gleichberechtigt und erfordert eine generelle oder einzelfallbezogene Ab-
sprache der Stellvertreterinnen oder der Stellvertreter untereinander und mit dem Samtgemein-
debürgermeister. 
 
Die Wahl der Stellvertreterinnen bzw. der Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters rich-
tet sich ebenfalls nach den Vorgaben des § 67 NKomVG, wobei getrennte Wahlvorgänge statt-
finden. 
 
Für die Wahlperiode 2011 bis 2016 sind zwei gleichberechtigte Vertreter gewählt worden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Gemäß § 81 Abs. 2 NKomVG werden zwei gleichberechtigte ehrenamtliche Vertreterin-
nen oder Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters gewählt. 

 
2. Zu stellvertretenden Samtgemeindebürgermeisterinnen / Samtgemeindebürgermeistern 

werden 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
gewählt.  

 
 
 
 
M o o r m a n n  T r ü t k e n 
Fachdienst I  Samtgemeindebürgermeister 
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